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Stand: November 2024

Verpflegungsstand (Imbiss, Take-Away)

Ein Verpflegungsstand ist ein Betrieb in gastgewerblichem Sinne mit einer
nutzbaren Wirtschaftsfläche von höchstens 25 m2.

Der Verpflegungsstand besteht be-
reits und wird wie bis anhin weiter-
geführt!

Es ist das Formular „Gesuch um
Erteilung einer Wirtschaftsbewil-
ligung“ zusammen mit den folgen
den Unterlagen einzureichen:
- Strafregisterauszug
- Evtl. Nachweis Wirteprüfung
- Arbeitsvertrag (wenn angestellt)
- Kopie Ausländerausweis

Die Wirtschaftsbewilligung wird durch
unsere Abteilung ausgestellt, sobald
die aufgeführten Unterlagen einge-
reicht sind.

Die jährlichen Abgaben betragen
CHF 100.00 bis CHF 1‘000.00.

Es entsteht ein neuer Verpflegungs-
stand!

Bei der Standortgemeinde sind ein Bau-
gesuch mit vermassten Grundrissplänen,
ein Situationsplan und ein Konzept einzu-
reichen.

Auflagen:
- Max. Wirtschaftsfläche 25 m2

- Einfache Lüftung (mind. Küche)
- Mindestens 1 Toilette für die Gäst
- Wirteprüfung (bei Alkoholverkauf)
- Raumhöhe Ø 2.30 m im Licht

Sobald die Baubewilligung erteilt ist, ist
nach der Fertigstellung mit unserer Ab-
teilung rechtzeitig ein Termin für die Ab-
nahme zu vereinbaren.

Wer mit Lebensmitteln umgeht, muss dies der Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucher-
schutz, Meyerstrasse 20, Postfach 3439, 6002 Luzern, mittels Meldeformular melden.

https://my.lu.ch/ExternalServices/EgovHubServicePage/EgovHubServicePage.aspx?externalId=29&ExternalExecutionId=ea8e99d0-d234-44cb-9a2c-c1620aed74b3

